
 BETRIEBSAUFSPALTUNG 

Geschäftswert bei einer Betriebsaufspaltung 

Mit  dem  Urteil  vom  30.9.2015  IV  R  5/12  hat  der  BFH  die  bisherige

Rechtsprechung bestätigt, dass der Geschäftswert bei der Ausgliederung einer

Betriebs-Kapitalgesellschaft im Regelfall nicht übergeht.
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Alle  Rechte,  auch  die  des  auszugsweisen  Nachdrucks,  der  fotomechanischen
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